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Entsprechenserklärung 2020 

 

Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der AVECO Holding AG zu 

den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG  

 

Vorstand und Aufsichtsrat der AVECO Holding AG erklären, dass seit Abgabe der 

aktualisierten Entsprechenserklärung im Juni 2020 die AVECO Holding AG den  

Empfehlungen des vom Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz im 

Amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 bekannt gemachten 

Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 

(im nachfolgenden „DCGK“ genannt) mit Ausnahme der nachfolgend genannten 

und begründeten Abweichungen entsprochen wurde und wird. 

 

1. Ziele für die Zusammensetzung und Kompetenzprofil für den 

Aufsichtsrat (lit. C.1 DCGK) 

Konkrete Ziele für die Zusammensetzung und ein Kompetenzprofil für den 

Aufsichtsrat sollen nicht erarbeitet werden, da entsprechend den 

gesetzlichen Regelungen die Vertreter der Aktionäre durch den 

Mehrheitseigentümer in der Hauptversammlung und die  Vertreter der 

Arbeitnehmer in dem dafür vorgesehenen Verfahren des 

Mitbestimmungsgesetztes gewählt werden.   

 

2. Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder (lit. C.2 DCGK) 

 Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder (lit. C.7 DCGK) 

 Eine Altersgrenze für Mitglieder des Aufsichtsrates sowie eine Begrenzung 

der Dauer der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat sollen nicht eingeführt 

werden. Es wird auf die gesetzlichen Vorschriften verwiesen, die diese nicht 

als persönliche Anforderungen an ein Aufsichtsratsmitglied nennen. 
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3. Veröffentlichung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates (lit. D.1) 

 Bildung eines Nominierungsausschusses (lit.. D.5 DCGK) 

 Die Geschäftsordnung wird nicht auf der Internetseite der Gesellschaft 

zugänglich gemacht. 

 Ein Nominierungsausschuss soll nicht gebildet werden, da die Kandidaten 

zur Vertretung der Anteilseigner im Aufsichtsrat regelmäßig vom 

Mehrheitseigentümer selbst vorgeschlagen werden. 

 

Frankfurt am Main, im Juni 2021 

 

 

DER AUFSICHTSRAT    DER VORSTAND  

Christoph Groß     Michael C. Wisser 

Vorsitzender 

 
 

 


